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Redaktion „Aus dem Gemeindehaus Holziken“, Marco Bieri, Gemeindeschreiber 

 

Von der Gemeindeversammlung vom 22. Juni 2026 – 
Mitteilung der Beschlussfassungen  

 
Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 22. Juni 2026 wurden folgende Be-
schlüsse gefasst: 
 
Einwohnergemeinde 
1. Genehmigung Protokoll der letzten Einwohnergemeindeversammlung vom 

24.11.2025 
2. Genehmigung Jahresrechnung 2025 
3. Genehmigung Gesamtrevision der Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland 

(Bauzonen- und Kulturlandplan sowie Bau- und Nutzungsordnung) 
 
Ortsbürgergemeinde 
1.  Genehmigung Protokoll der letzten Ortsbürgergemeindeversammlung vom 

24.11.2025 
2. Genehmigung Jahresrechnung 2025 

Die Beschlussfassungen der Einwohnergemeindeversammlung unterliegen dem 
fakultativen Referendum. Ablauf der Referendumsfrist: 31. Juli 2026. 



 

Vom Gemeinderat 

 
Ruhezeiten und Lärmschutz im Alltag 
Die Gemeinde erhält vermehrt Anfragen aus der Bevölkerung bezüglich Einhaltung 
der Ruhezeiten. Die rechtlichen Grundlagen dazu sind im geltenden Polizeiregle-
ment der Vertragsgemeinden der Regionalpolizei Zofingen unter § 13 ersichtlich 
und lauten wie folgt: 
Das Arbeiten mit lärmigen Werkzeugen und Maschinen (z. B. Rasenmäher, Häm-
mer, Bohrmaschinen, Fräsen oder Motorsägen) ist im Freien grundsätzlich zu fol-
genden Zeiten untersagt: 
 

Montag bis Freitag: 
• vor 06.00 Uhr  
• 12.00 bis 13.00 Uhr (Mittagsruhe)  
• ab 20.00 Uhr  

Samstag sowie Ostermontag und Pfingstmontag: 
• vor 07.00 Uhr  
• 12.00 bis 13.00 Uhr  
• ab 18.00 Uhr  

 

An Sonntagen sowie den weiteren gesetzlichen Feiertagen (Neujahr, Berchtold-
stag, Karfreitag, Auffahrt, Bundesfeiertag, Weihnachten und Stephanstag) sind kei-
ne lärmigen Arbeiten erlaubt.  
 

Zwischen 23.00 und 06.00 Uhr ist generell jeder Lärm zu vermeiden, der die Nacht-
ruhe stören könnte. Ausnahmen gelten lediglich für dringende Notfallarbeiten oder 
unvermeidbare, kurzfristige landwirtschaftliche Tätigkeiten. Für bestimmte Veran-
staltungen oder die Nutzung von Lautsprecheranlagen auf öffentlichem Grund ist 
vorgängig eine Bewilligung erforderlich. 
 

Die Gemeinde dankt allen Einwohnerinnen und Einwohnern für die gegenseitige 
Rücksichtnahme und Einhaltung der geltenden Ruhezeiten. 
 
Wespennester 
Die Entfernung von Wespennestern kann nicht mehr als Dienstleistung durch die 
Feuerwehr angeboten werden. Grundsätzlich können Wespennester von den Ein-
wohnerinnen und Einwohnern selbst entfernt werden. Bei Mietobjekten ist in der 
Regel die Verwaltung zuständig. Wer die Entfernung nicht selbst vornehmen möch-
te, kann einen geeigneten Fachbetrieb beauftragen.  
 
Personelles 
Lorik Mustafa hat seine dreijährige Ausbildung zum Kaufmann erfolgreich abge-
schlossen und das eidgenössische Fähigkeitszeugnis erworben. Der Gemeinderat 
und das gesamte Gemeindepersonal gratulieren ihm herzlich zu diesem wichtigen 
Meilenstein und wünschen ihm für seine berufliche und persönliche Zukunft weiter-
hin viel Erfolg und alles Gute.  
 

Am 10. August 2026 wird Dejvid Hasanaj aus Holziken seine Ausbildung zum 
Kaufmann EFZ auf der Gemeindeverwaltung starten. Das gesamte Team heisst 
ihn herzlich willkommen und wünscht ihm eine spannende und erfolgreiche Lehr-
zeit.  



 
Anlauf- und Beratungsstelle für Altersfragen 
Die Gemeinde Holziken ist gemäss § 18 des Pflegegesetzes verpflichtet, eine 
Anlauf- und Beratungsstelle für Altersfragen anzubieten. Bisher wurde diese 
Aufgabe im Rahmen einer Leistungsvereinbarung durch die Pro Senectute Aar-
gau wahrgenommen.  
 

Da viele Anliegen bereits heute direkt und unkompliziert über die Gemeindever-
waltung bearbeitet werden und das externe Beratungsangebot in den vergange-
nen Jahren nur vereinzelt in Anspruch genommen wurde, hat der Gemeinderat 
beschlossen, die Leistungsvereinbarung mit der Pro Senectute Aargau per 
31. Dezember 2026 fristgerecht zu beenden. 
 

Einwohnerinnen und Einwohner dürfen sich bei Fragen rund ums Alter weiterhin 
gerne direkt an die Gemeindeverwaltung wenden. Dazu gehören insbesondere An-
liegen zu Pflege- und Unterstützungsangeboten, Hilfe nach einem Spitalaufenthalt, 
Wohnen im Alter, finanziellen Fragen sowie Vorsorgethemen wie Patientenverfü-
gung oder Testament. Bei Bedarf werden die Betroffenen an die zuständigen 
Fachstellen weitervermittelt. 
 
 

Von der Bauverwaltung 
 
Der Gemeinderat hat, unter Auflagen und Weisungen, folgende Baubewilligungen 
erteilt: 

- Interbau und Immobilien GmbH, 4665 Oftringen; Neubau Garage auf Parz. 
198, Bergstrasse 5. 
 

- Einwohnergemeinde Holziken; Einbau Fenster Gemeindehaus auf Parz. 191, 
Hauptstrasse 25. 

 
 

Von der Gemeindeverwaltung 

 
Neophyten-Bekämpfung 
Neophyten sind gebietsfremde Pflanzen. Ursprünglich kamen diese bei uns nicht 
vor. Durch den Menschen gelangten sie als Nutz- oder Gartenpflanzen zu uns 
oder wurden ungewollt eingeschleppt. Die meisten gebietsfremden Pflanzen sind 
eine Bereicherung und gefährden weder Mensch noch Natur. Bei einem Teil von 
ihnen handelt es sich jedoch um invasive Neophyten. Diese fallen durch ihren üp-
pigen Wuchs, ihre schnelle Verbreitung und die Verdrängung der einheimischen 
Arten auf. Invasive Neophyten können gesundheitliche Probleme, Schäden an der 
Infrastruktur oder Einbussen in der Land- und Forstwirtschaft verursachen. Um die 
Verbreitung der invasiven Neophyten zu verhindern, ist die korrekte Entsorgung 
wichtig. Die sicherste Entsorgung der Pflanzen geschieht in den meisten Fällen 
über den Kehricht. Der Kanton Aargau stellt allen Gemeinden Neophytensäcke 
zur korrekten Entsorgung der Neophyten zur Verfügung. Die Säcke können bei 
der Gemeindeverwaltung kostenlos bezogen und an den gleichen Orten und Zei-
ten für die Abholung durch die Kehrichtabfuhr deponiert werden wie der Hauskeh-
richt. Bei der Gemeindeverwaltung können zudem Flyer mit den wichtigsten inva- 



 
siven Neophyten bezogen werden. In diesem Flyer ist ebenfalls beschrieben, wie 
invasive Neophyten und deren Pflanzenteile korrekt entsorgt werden. Helfen Sie 
mit, invasive Neophyten auf unserem Gemeindegebiet aktiv und gezielt zu be-
kämpfen. 
 
Neobiota-Ansprechsperson der Gemeinde Holziken 
Um die Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden in Sachen Neophyten-
Bekämpfung zu koordinieren hat jede Gemeinde eine Neobiota-Ansprechsperson 
ernannt. Bei Fragen rund um Neophyten dürfen sich Holzikerinnen und Holziker 
gerne direkt bei Manuel Bolt, Präsident des Natur- und Vogelschutzvereins, unter 
078 658 66 01 melden. 
 
 

Von der Schule 

 
Schulschlussfeier am Donnerstag, 2. Juli 2026 um 19.00 Uhr 
Gerne laden wir alle Eltern, Angehörigen und Interessierten herzlich zum traditio-
nellen Schulschlussabend in der Mehrzweckhalle und vor dem Schulhaus Dorf 
ein.  

Sämtliche Abteilungen, vom Kindergarten bis zur 6. Klasse, präsentieren wiede-
rum kurzweilige Darbietungen auf der Bühne der Mehrzweckhalle. Damit lassen 
wir das aktuelle Schuljahr fröhlich, feierlich und entspannt ausklingen.  

Nach der offiziellen Schulschlussfeier wird der bekannte und beliebte Unterhalter 
„Struppi“ den musikalischen Glanzpunkt zum Schuljahresende setzen.  

Edgar Klauser, unterstützt von seinen Kollegen der Männerriege Holziken, wird 
schliesslich mit der Festwirtschaft für die kulinarischen Highlights sorgen.  

Richard Suter, Schulleiter 

 
 

 
 
 
 



 

Vom Elternverein 

 
Sommergruss vom Elternverein 
Schon wieder neigt sich ein ereignisreiches Schuljahr dem Ende zu und die 
Sommerferien stehen vor der Tür. Der Elternverein möchte dies zum Anlass 
nehmen, allen Kindern, Familien, Einwohnerinnen und Einwohnern eine wunder-
schöne, erholsame und sonnige Sommerzeit zu wünschen. Wir hoffen, dass alle 
die kommenden Wochen nutzen können, um den Alltag hinter sich zu lassen, 
gemeinsame Zeit zu geniessen und viele schöne Erinnerungen zu sammeln.  
 

Gleichzeitig möchten wir uns herzlich bei allen Familien, Helferinnen und Helfern 
sowie unseren Unterstützerinnen und Unterstützern bedanken. Dank eurem En-
gagement und der Teilnahme konnten wir bereits viele, schöne Begegnungen 
und erfolgreiche Anlässe erleben. Solche Momente stärken unsere Gemein-
schaft und machen die Arbeit im Elternverein besonders wertvoll.  
 

Auch nach den Sommerferien geht unser Vereinsjahr mit vielen, spannenden Ak-
tivitäten weiter. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit euch weitere Anlässe für 
Kinder und Familien durchzuführen und viele fröhliche Stunden miteinander zu 
verbringen.  
 

Der Elternverein wird auch dieses Jahr dem Lampionumzug an der Bundes-
feier begleiten. Wir freuen uns auf zahlreiche Kinder, die mit ihren Lampions mit-
laufen. Gemeinsam möchten wir eine stimmungsvolle und farbenfrohe Atmo-
sphäre schaffen und diesen schönen Brauch lebendig halten.  
 

Bis dahin wünschen wir euch allen erholsame Ferientage, viel Sonnenschein, 
spannende Abenteuer und schöne, gemeinsame Momente! 
 

Herzliche Sommergrüsse vom ganzen Vorstandsteam! 
 
 
 
 
 
 
 

Bastelspass am Chäferli-Träff 

 
 
 
 
 
 
 

Aktuelle Infos über die Anlässe findet man auf unserer Homepage 
www.ev.holziken.ch. 
 

Werde auch du Mitglied des Elternvereins und sichere so die Zukunft aller tollen 
Angebote für die Familien von Holziken.  
 

www.ev-holziken.ch/kontakt@ev-holziken.ch 



 

Datenkalender Juli & August 2026 
 

Juli 

2. Schulschluss vor den Sommerferien 

13. Mütter- und Väterberatung, Gemeindesaal, Nachmittag 

15. Mittagstisch für Senioren, Restaurant Bären, Pro Senectute Aargau 

31. Bundesfeier der Gemeinde Holziken 

  

August 

1. Bundesfeiertag 

8. Oblig. Schiessen, 09.30 - 11.30 Uhr, Regionalschiessanlage Kölliken 

10. Schulbeginn nach den Sommerferien 

10. Mütter- und Väterberatung, Gemeindesaal, Nachmittag 

12. Landfrauenreise 

14. Abendbummel, Natur- und Vogelschutzverein Holziken 

14. Holziker Värsli Morge, 09.30 Uhr, Mehrzweckraum/Bibliothek 

17. Blutspenden in Schöftland, Kath. Pfarreizentrum, Birkenweg 8 

18. Krabbelgruppe Chäferli-Treff, Elternverein, 09.00 - 11.00 Uhr 

19. Mittagstisch für Senioren, Restaurant Central, Pro Senectute Aargau 

21./22. Nothilfekurs in Schöftland, Anmeldung: www.samariter-schoeftland.ch 

22. Jubiläumsanlass für Mitglieder und ehemalige Mitglieder, Elternverein 

22. Oblig. Schiessen, 09.30 - 11.30 Uhr, Regionalschiessanlage Kölliken 

31. Oblig. Schiessen, 18.00 - 20.00 Uhr, Regionalschiessanlage Kölliken 

 

 

 



 

Einladung zur Bundesfeier 
Freitag, 31. Juli 2026 

Reithalle Holziken 
 
 

Programm 
 
18.30 Uhr Festwirtschaft mit Grilladen, Salaten und Getränken 
 
19.45 Uhr Einläuten 
 
20.00 Uhr Offizieller Festakt  
 
 Musikalische Eröffnung durch den Jodlerklub Kölliken 
   
 Begrüssung durch Frau Gemeindeammann Jacqueline Hausmann 
 
 Die Festrede wird gehalten von: 
 

- Kurt Bobst, Bankratspräsident der Aargauischen Kantonalbank (AKB) 
   
 Anschliessend Singen des Schweizer Psalms  
 
ab 21.30 Uhr  Lampionumzug (Lampions müssen selbst mitgebracht werden) 

 
  Anschliessend Festwirtschaft, Kaffee und Kuchen 

 
 
Liebe Holzikerinnen und Holziker 
 
Die diesjährige Bundesfeier findet auf dem Areal der Reithalle Holziken statt.  
Dem Reitverein Holziken wird die Gastfreundschaft bereits heute bestens verdankt. Der 
Landfrauenverein führt die Festwirtschaft. Holziker Einwohnerinnen und Einwohner erhal-
ten von der Gemeinde je einen Wertgutschein von Fr. 10.00 (Kinder bis 7 Jahre Fr. 5.00). 
Dieser Gutschein wird an der Bundesfeier an Zahlung genommen für Getränke und Gril-
laden. Gutscheine können ab sofort auf der Gemeindekanzlei bezogen werden. 
 
Schlechtwetterprogramm: 
Bei schlechtem Wetter wird die Bundesfeier in der Mehrzweckhalle durchgeführt. In die-
sem Fall wird die Gemeinde vorgängig über die Homepage, Gemeindenews-App sowie 
Aushang informieren. Bitte konsultieren Sie entsprechend die vorgenannten Informati-
onskanäle kurz vor dem Anlass. 
 
 
 

Wir freuen uns, Sie wiederum 
 an unserer Bundesfeier begrüssen zu dürfen. 

 
Der Gemeinderat 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Wichtiger Hinweis bezüglich des Abfeuerns von Feuerwerkskörpern 
Der Bevölkerung wird anlässlich der Feier bekanntgegeben, ob und falls möglich, an 
welchem konkreten Standort das Abfeuern von Feuerwerkskörpern erlaubt ist. Vorbehal-
ten bleiben anderslautende Weisungen von Kanton und der Gemeinde aufgrund der 
nicht voraussehbaren Wetterbedingungen.  

 
 
 

**** 

Am Schalter der Gemeindekanzlei stehen ab Anfang Juli zum Preis von Fr. 5.00/Stk. die 
traditionellen 1. August-Abzeichen zur Verfügung: Da das Angebot auf der Gemeinde auf 

wenige Stücke limitiert ist, empfehlen wir Ihnen das Abzeichen sobald als möglich am 
Schalter der Gemeindekanzlei zu beziehen. 

 
   


